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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Hausordnung
Präambel
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Hausordnung das generische Maskulinum verwendet. Die hier verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.
Das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft setzt gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und ein verantwortungsvolles Verhalten voraus. Diese Hausordnung formuliert die Grundregeln für ein geordnetes und respektvolles Miteinander und soll dazu beitragen, dass sich alle Bewohner in ihrem Zuhause wohlfühlen. Die Einhaltung dieser Regelungen durch alle Beteiligten gewährleistet eine angenehme Nachbarschaft und einen pfleglichen Umgang mit den Mietwohnungen sowie den gemeinschaftlich genutzten Bereichen. Die Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages und für alle Bewohner verbindlich.
I. Lüftung, Heizung und Wasser
Eine regelmäßige und ausreichende Belüftung der Wohnung ist notwendig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Lüftung sollte idealerweise durch mehrmalige Stoßlüftung erfolgen. Eine dauerhafte Lüftung über gekippte Fenster ist aus energetischen Gründen nicht empfehlenswert und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Das Lüften über das Treppenhaus ist nicht gestattet, da dies andere Bewohner beeinträchtigen und den Zweck der Lüftung verfehlen kann.

In der kalten Jahreszeit ist darauf zu achten, dass Fenster in Kellerräumen, auf dem Dachboden und im Treppenhaus geschlossen bleiben, um ein Einfrieren von Wasserleitungen, Heizkörpern und Abflussrohren zu verhindern. Bei starkem Regen, Schneefall oder Unwetter sind Fenster ebenfalls geschlossen zu halten.

Um einer Verunreinigung des Wassersystems, insbesondere durch Legionellen, vorzubeugen, ist auch bei längerer Abwesenheit – etwa bei Urlaub oder beruflicher Reise – eine regelmäßige Entnahme von Warm- und Kaltwasser an allen Entnahmestellen sowie die Betätigung der Toilettenspülung sicherzustellen. Legionellen entstehen vor allem dort, wo Wasser über längere Zeit nicht zirkuliert.
II. Schutz vor Lärm
Lärm stellt eine Belastung für alle Bewohner dar und sollte daher auf ein zumutbares Maß begrenzt werden. Die allgemeine Nachtruhe gemäß Satzung der Stadt Köln von 22:00 bis 06:00 Uhr ist einzuhalten. An Sonn- und Feiertagen gelten ganztägige Ruhezeiten. In diesen Zeiträumen ist jede vermeidbare Lärmentwicklung zu unterlassen.

Fernsehgeräte, Radios, Musikinstrumente und andere Tonquellen sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. Dies gilt auch für deren Nutzung im Freien, etwa auf Balkonen oder Loggien. Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspüler sollten möglichst nicht nach 22:00 Uhr betrieben werden.

Hauswirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten, die mit Lärm verbunden sind, dürfen nur werktags außerhalb der Ruhezeiten und bis spätestens 20:00 Uhr durchgeführt werden. Bei privaten Feiern ist darauf zu achten, dass die Hausgemeinschaft nicht unzumutbar gestört wird. Im Sinne einer guten Nachbarschaft empfehlen wir, Nachbarn im Vorfeld zu informieren, um gegenseitige Rücksichtnahme zu ermöglichen.
III. Nutzung des Grundstücks
[bookmark: _Hlk208923174]Die Spielplätze stehen allen Bewohnern und deren Besuchern offen und laden Kinder zum Spielen und Toben ein. Damit sich alle wohlfühlen, bitten wir darum, Spielzeug und persönliche Gegenstände nach dem Spielen wieder mitzunehmen und den Platz sauber zu hinterlassen. Die Spielgeräte dürfen selbstverständlich genutzt werden – bitte beachten Sie jedoch, dass dies auf eigene Verantwortung geschieht. Bitte informieren Sie uns zeitnah, sollten Sie Beschädigungen an Spielgeräten festgestellt haben.
Kinder sind ein wichtiger Teil unserer Hausgemeinschaften. Auch wenn für sie oft ein gewisses Maß an Toleranz gilt, bitten wir darum, die allgemeinen Ruhezeiten einzuhalten, damit alle Bewohner – ob jung oder alt – ihre Erholung finden können.
Zum Schutz der gemeinschaftlichen Flächen ist das Fußballspielen sowie das Befahren mit Fahrrädern, Skateboards, Inlinern oder ähnlichen Geräten auf Rasenflächen, in Innenhöfen, Fluren und Treppenhäusern nicht gestattet. Das Aufstellen privater Spielgeräte, größerer Pools oder Trampoline ist aus Gründen der Verkehrssicherheit untersagt.
Das Füttern von Tieren, insbesondere Tauben oder freilaufenden Katzen, ist nicht erlaubt, da Futterreste Schädlinge wie Ratten anziehen können. Verunreinigungen durch Haustiere sind vom Halter unverzüglich zu beseitigen. Haustiere sind von Spielplätzen und Sandkästen fernzuhalten. Hunde sind auf dem gesamten Grundstück an der Leine zu führen.

Das Rauchen, Vapen oder Konsumieren anderer Substanzen ist in gemeinschaftlich genutzten Bereichen wie Treppenhäusern, Kellerräumen oder Dachböden untersagt. Beim Rauchen auf dem Balkon ist Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen, insbesondere hinsichtlich Rauch- und Geruchsbelästigung.
IV. Sicherheit
Zum Schutz aller Bewohner sind Haustüren auch tagsüber geschlossen zu halten. Keller- und Hoftüren sind nach jeder Benutzung abzuschließen. Das Treppenhaus dient als Fluchtweg und darf daher nicht durch das Abschließen der Haustür oder durch abgestellte Gegenstände blockiert werden.

Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure müssen jederzeit frei zugänglich bleiben. Fahrräder, Motorräder und andere Gegenstände dürfen dort nicht abgestellt werden. Kinderwagen oder Rollatoren dürfen nur dann im Treppenhaus abgestellt werden, wenn Fluchtwege nicht eingeschränkt und andere Bewohner nicht behindert werden. Gegenstände wie Regale, Schuhe oder Schirmständer gehören in die Wohnung und nicht in gemeinschaftlich genutzte Bereiche.


Auch auf dem Trockenboden, in Kellergängen, im Gemeinschaftskeller sowie in Räumen wie Waschküche oder Trockenraum dürfen aus Sicherheitsgründen keine Gegenstände gelagert werden. Das Lagern von feuergefährlichen, leicht entzündlichen oder stark riechenden Stoffen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Hausverwaltung gestattet. Spreng- und Explosionsstoffe dürfen nicht ins Haus oder auf das Grundstück gebracht werden.

Bei Gasgeruch ist unverzüglich zu handeln: Fenster und Türen sind zu öffnen, der Haupthahn ist zu schließen, elektrische Schalter dürfen nicht betätigt werden. In solchen Fällen sind der Hauswart, der Energieversorger oder die Feuerwehr umgehend zu benachrichtigen. Damit der Haupthahn erreichbar bleibt, darf er nicht zugestellt werden.

Blumenkästen oder -töpfe und Pflanzen auf Balkongeländern oder Brüstungen sind sicher zu befestigen, auf Balkonen vorzugsweise auf der Innenseite des Balkongeländers. Beim Gießen ist darauf zu achten, dass kein Wasser auf darunterliegende Balkone oder Fenster läuft. Auf Außenfensterbänken dürfen keine Gegenstände abgestellt werden, da diese herabfallen und Personen gefährden könnten. Sonnenschirme oder lose Gegenstände auf Balkonen oder Terrassen sind gegen wegwehen zu sichern.

Bei längerer Abwesenheit sollte ein Wohnungsschlüssel einer Vertrauensperson übergeben werden. Die Kontaktdaten dieser Person sollten im Haus bekannt sein, damit im Notfall ein Zugang zur Wohnung gewährleistet ist. Sollten Sie keine Notfallvorsorge getroffen haben und droht aus Ihrer Wohnung eine akute Gefahr für die Hausbewohner, sind wir berechtigt, uns Zugang zu verschaffen, soweit es die Situation erfordert.
Das Grillen auf Balkonen, Loggien und unmittelbar am Gebäude liegenden Flächen ist ausschließlich mit Elektrogrill gestattet. Auch hierbei ist Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen, insbesondere hinsichtlich Rauch- und Geruchsentwicklung.
V. Reinigung
Im Interesse aller Bewohner ist das gesamte Haus einschließlich der Außenanlagen und der Müllstandflächen stets sauber zu halten. Die Verpflichtung zur Reinigung der gemeinschaftlich genutzten Räume, Einrichtungen und Anlagen sowie zur Schneeräumung und zum Streuen bei Glätte ist im Mietvertrag oder in gesonderten Regelungen festgelegt.

Das Ausklopfen und Abbürsten von Teppichen ist ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Plätzen gestattet. Das Reinigen von Schuhen, Textilien, Badezimmergarnituren oder ähnlichen Gegenständen aus Fenstern, über Balkonbrüstungen oder im Treppenhaus ist nicht erlaubt.

Wäsche darf auf Balkonen nur innerhalb der Brüstung getrocknet werden. Soweit vorhanden, stehen den Bewohnern Waschküchen und Trockenräume zur Verfügung. Diese sind nach jeder Benutzung gründlich zu reinigen, einschließlich aller Einrichtungsgegenstände. Getrocknete Wäsche ist zeitnah abzunehmen, damit die Räume auch anderen Bewohnern zur Verfügung stehen.

Die Abflüsse in Toiletten, Spülen und Waschbecken sind frei von Abfällen zu halten. Insbesondere dürfen weder Katzen-, Vogel- oder anderes Tierstreu noch Küchenabfälle, Fette, Papierwindeln oder Hygieneartikel in die Abflüsse gelangen. Diese Stoffe sind über den Hausmüll zu entsorgen.
VI. Gemeinschaftseinrichtungen
Für die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen gelten die jeweils ausgehängten Benutzungsordnungen, Bedienungsanleitungen und Hinweisschilder. Darüber hinaus sind von der Hausgemeinschaft oder der Hausverwaltung aufgestellte Einteilungspläne zu beachten.
Personenaufzug:
Die Benutzungs- und Sicherheitshinweise in den Aufzügen sind strikt zu beachten. Im Brandfall darf der Aufzug keinesfalls benutzt werden. Der Transport sperriger Gegenstände oder schwerer Lasten ist nur nach vorheriger Zustimmung Ihres Hausverwalters gestattet. Etwaige festgestellte offensichtliche Beschädigungen an der Aufzugskabine sind unverzüglich zu melden.

Müllräume und Müllboxen:
Diese dürfen ausschließlich in der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr genutzt werden. Es ist ausschließlich Hausmüll in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Sofern Wertstoffcontainer vorhanden sind, sind diese entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Die Mülltrennung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Bitte halten Sie sich an die städtischen Vorgaben zur Abfallentsorgung. Für die Entsorgung von Sperrmüll ist der zuständige kommunale Entsorgungsbetrieb zu kontaktieren. Sperrmüll darf gemäß Satzung der Köln erst am Vorabend des vereinbarten Abholtermins bereitgestellt werden.

Fahrradkeller und Waschküchen:
Fahrradkeller dienen ausschließlich dem Abstellen von Fahrrädern, Fahrradanhängern oder ähnlichen Gegenständen. Defekte oder nicht mehr genutzte Fahrräder dürfen dort nicht dauerhaft abgestellt werden und sind zu entfernen. Die Hausverwaltung behält sich vor, nicht gekennzeichnete oder offensichtlich herrenlose Fahrräder nach vorheriger Ankündigung zu entfernen. Die Sicherung der Fahrräder gegen Diebstahl obliegt dem jeweiligen Eigentümer. Eine Haftung für Schäden oder Verluste wird nicht übernommen.

Gemeinschaftsantenne / Breitbandkabelanschluss:
Fernseh- und Radiogeräte dürfen nur mit geeigneten, zugelassenen Anschlusskabeln betrieben werden. Arbeiten an Steckdosen oder Kabeln dürfen ausschließlich vom Kabelnetzbetreiber durchgeführt werden. Eigenmächtige Eingriffe sind untersagt.
Das Anbringen von Antennen, Satellitenschüsseln oder anderen Empfangsanlagen außerhalb der geschlossenen Mieträume ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Hausverwaltung gestattet. Bei Störungen oder Schäden am TV- oder Radioempfang ist unverzüglich die Hausverwaltung oder der zuständige Kabelnetzbetreiber zu informieren. 
Köln, im November 2025

Freundliche Grüße
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